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Verluste aus privaten Ver�ußerungs-
gesch�ften ab 2011
EStG § 23

O Sachverhalt
Der kaufmännische Angestellte A veräußerte im Januar 2011 ein unbe-
bautes Grundstück zum Preis von 60.000 Euro, das er im Mai 2007 zum
Preis von 57.500 Euro angeschafft hatte. Im Februar 2011 veräußerte er
ein gebrauchtes BMW-Cabrio-Serienfahrzeug zum Preis von 28.000 Euro,
das er im August 2010 zum Preis von 30.000 Euro angeschafft hatte.

O Frage
1. Welche Steuerfolgen ergeben sich 2011?

2. Welche Beurteilung ergibt sich, wenn A das BMW-Cabrio am
15.12.2010 erworben hat?

3. Welche Beurteilung ergibt sich, wenn es sich bei dem am
15.12.2010 erworbenen BMW-Cabrio um ein Oldtimer-Fahrzeug
handelt?

O Antwort
1. Ein steuerpflichtiger Gewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften

entsteht nicht.

2. Der steuerpflichtige Gewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften
beträgt 2.500 Euro.

3. wie zu 1.

O Begründung
Zu 1: Da der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung des
unbebauten Grundstücks nicht mehr als 10 Jahre beträgt, liegt hier ein
privates Veräußerungsgeschäft i. S. von § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG vor.
Gewinn oder Verlust aus dem Veräußerungsgeschäft ist der Unterschied
zwischen Veräußerungspreis einerseits und den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten und den Werbungskosten andererseits (§ 23 Abs. 3
Satz 1 EStG). Hier ergibt sich ein Gewinn i. H. von (60.000 Euro K

57.500 Euro =) 2.500 Euro.

Veräußerungsgeschäfte bei anderen Wirtschaftsgütern, bei denen der
Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein
Jahr beträgt, sind private Veräußerungsgeschäfte nach § 23 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 EStG. Die Vorschrift umfasst alle Wirtschaftsgüter im Privat-
vermögen, somit auch Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Auch
ein Gebrauchtwagen stellt als körperlicher Gegenstand eine Sache und
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damit ein Wirtschaftsgut dar. Durch die höchstrichterliche Rechtspre-
chung ist geklärt, dass die Veräußerung eines Gebrauchtwagens inner-
halb eines Jahres nach Anschaffung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
EStG steuerbar ist.1 A hat hier einen Verlust i. H. von (28.000 Euro K

30.000 Euro =) 2.000 Euro erzielt.

Verluste dürfen nach § 23 Abs. 3 Satz 7 EStG nur bis zur Höhe des
Gewinns, den der Stpfl. im gleichen Kalenderjahr aus privaten Veräuße-
rungsgeschäften erzielt hat, ausgeglichen werden. Deshalb kann A hier
den Verlust i. H. von 2.000 Euro aus der Veräußerung des PKW mit dem
Gewinn aus der Veräußerung des unbebauten Grundstücks i. H. von
2.500 Euro verrechnen. Danach verbleibt ein Gewinn aus privaten Ver-
äußerungsgeschäften von 500 Euro. Dieser bleibt nach § 23 Abs. 3 Satz 5
EStG steuerfrei, da der aus den privaten Veräußerungsgeschäften
erzielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr 2011 weniger als 600 Euro
beträgt.

Zu 2: Durch das Jahressteuergesetz 20102 sind Gegenstände des täglichen
Gebrauchs von der Besteuerung privater Veräußerungsgeschäfte aus-
genommen. Dadurch ist die Möglichkeit, Veräußerungsverluste von
Gegenständen des täglichen Gebrauchs, bei denen eine Wertsteigerung
praktisch ausgeschlossen ist, mit anderen Veräußerungsgewinnen ver-
rechnen zu können (vgl. „Zu 1“), entfallen.

Nach § 52a Abs. 11 Satz 3 EStG ist die Neuregelung erstmals auf
Veräußerungsgeschäfte anzuwenden, bei denen die Gegenstände nach
dem 13.12.2010 angeschafft wurden. Da A das Gebrauchtfahrzeug am
15.12.2010 angeschafft hat, ist eine Verrechnung des Veräußerungsver-
lustes mit anderen Veräußerungsgewinnen nicht mehr möglich. A hat
daher den Gewinn i. H. von 2.500 Euro aus der Veräußerung des unbe-
bauten Grundstücks zu versteuern.

Zu 3: Der Begriff „Gegenstände des täglichen Gebrauchs“ (vgl. „Zu 2“)
wird vom Gesetzgeber nicht näher definiert. Bei Münz- und Briefmar-
kensammlungen, Antiquitäten und Kunstgegenständen dürfte es sich
nicht um solche Gegenstände handeln. Auch Oldtimerfahrzeuge dürften
nicht unter den Begriff fallen. Meines Erachtens sind deshalb auch
Verluste bei Oldtimerfahrzeugen weiterhin mit anderen Veräußerungs-
gewinnen verrechenbar. Im Ergebnis bleibt deshalb hier ein Gewinn aus
privaten Veräußerungsgeschäften von 500 Euro, der nach § 23 Abs. 3
Satz 5 EStG steuerfrei bleibt (vgl. „Zu 1“).
Verfasser: Dipl.-Finanzwirt (FH) Burkhard Weber, Westerburg

1 BFH vom 22.04.2008 (BStBl 2009 II S. 296).
2 JStG 2010 vom 08.12.2010 (BStBl 2010 I S. 1394).
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